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Regeste

Aufenthaltsrecht einer nicht erwerbstätigen Person, die Ergänzungsleistungen bezieht.
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TVR 2014 Nr. 4 Skip to main content Show navigation Aufenthaltsrecht einer nicht
erwerbstätigen Person, die Ergänzungsleistungen bezieht. Art. 6 FZA , Art. 24 Abs. 1 und 2
Anhang I FZA Ergänzungsleistungen sind freizügigkeitsrechtlich zur Sozialhilfe zu zählen.
Dies hat zur Folge, dass dem FZA unterstehenden Nichterwerbstätigen, die
Ergänzungsleistungen beziehen, kein Aufenthaltsrecht in der Schweiz zukommt. Die 1947
geborene deutsche Staatsangehörige V kam am 8. August 2005 mit einer gültigen
Kurzaufenthaltsbewilligung L EU/EFTA zur Arbeitsaufnahme als kaufmännische
Angestellte in die Schweiz. Am 7. August 2007 erteilte ihr das Migrationsamt eine bis zum
5. August 2012 gültige Jahresaufenthaltsbewilligung zwecks Erwerbstätigkeit. Seit dem 1.
Januar 2012 ist V berentet und erhält monatlich eine deutsche und eine schweizerische
Altersrente von Euro 430.68 bzw. Fr. 295.--, wobei sie zusätzlich mit Ergänzungsleistungen
im Betrag von Fr. 2‘012.-- im Monat unterstützt werden muss. Am 27. November 2013
verlängerte das Migrationssamt die Aufenthaltsbewilligung nicht mehr, da die
Voraussetzungen für einen erwerbslosen Aufenthalt nicht erfüllt seien. Einen dagegen
erhobenen Rekurs wies das DJS am 1. April 2014 ab. Die dagegen erhobene Beschwerde
weist das Verwaltungsgericht ebenfalls ab. Aus den Erwägungen: 2.4 Das FZA gewährt
neben einem Recht auf Aufenthalt zu einer unselbständigen Erwerbstätigkeit und einem
Recht auf Niederlassung als Selbständiger auch ein Recht auf Aufenthalt für Personen, die
im Aufenthaltsstaat keine Erwerbstätigkeit ausüben (Art. 1 lit. c FZA). Dieses
Aufenthaltsrecht für Personen, die keine Erwerbstätigkeit ausüben, regelt sich nach Art. 6
FZA gemäss den Bestimmungen des Anhangs I über Nichterwerbstätige. Eine Person, die
die Staatsangehörigkeit einer Vertragspartei besitzt und keine Erwerbstätigkeit im
Aufenthaltsstaat ausübt und dort kein Aufenthaltsrecht aufgrund anderer Bestimmungen
dieses Abkommens hat, erhält eine Aufenthaltserlaubnis mit einer Gültigkeitsdauer von
mindestens fünf Jahren, sofern sie den zuständigen nationalen Behörden den Nachweis
dafür erbringt, dass sie für sich selbst und ihre Familienangehörigen über a) ausreichende
finanzielle Mittel verfügt, so dass sie während ihres Aufenthalts keine Sozialhilfe in
Anspruch nehmen müssen; b) über einen Krankenversicherungsschutz verfügt, der
sämtliche Risiken abdeckt. Die finanziellen Mittel gelten als ausreichend, wenn sie den
Betrag übersteigen, unterhalb dessen die eigenen Staatsangehörigen aufgrund ihrer
persönlichen Situation und gegebenenfalls derjenigen ihrer Familienangehörigen Anspruch



auf Fürsorgeleistungen haben (Art. 24 Abs. 1 und 2 Anhang I zum FZA und Art. 16 VEP).
Die Beschwerdeführerin lebt von einer deutschen und einer schweizerischen Altersrente
von monatlich Euro 430.68 bzw. Fr. 295.--, die ihren Lebensunterhalt offenbar bei weitem
nicht zu decken vermögen, weshalb ihr monatliche Ergänzungsleistungen von Fr. 2‘012.--
zugesprochen wurden. 2.5 In BGE 135 II 265 E. 3.7 hat das Bundesgericht im
Zusammenhang mit der Wohnsitznahme einer nicht erwerbstätigen Person in der Schweiz
entschieden, dass Ergänzungsleistungen freizügigkeitsrechtlich zur im Sinne von Art. 24
Abs. 1 lit. a Anhang I FZA verstandenen Sozialhilfe zu zählen sind, was zur Folge habe,
dass FZA-Nichterwerbstätige, die Ergänzungsleistungen bezögen, kein Aufenthaltsrecht in
der Schweiz mehr hätten. Dieses Ergebnis, so das Bundesgericht weiter, stehe nicht im
Widerspruch zur gefestigten Praxis, wonach Ergänzungsleistungen nicht zur Sozialhilfe
gehörten und deren Bezug auch keinen Anlass zu einem Widerruf einer Bewilligung nach
Art. 62 lit. e oder Art. 63 Abs. 1 lit. c AuG böten, da die Aufenthaltsregelung nach Art. 24
Anhang I FZA für nicht erwerbstätige Personen ausdrücklich von ausreichenden
finanziellen Mitteln abhängig sei. Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass die
Beschwerdeführerin nicht über die notwendigen finanziellen Mittel zur selbständigen
Bestreitung ihres Lebensunterhaltes verfügt und auch in Zukunft hier in der Schweiz auf
Ergänzungsleistungen angewiesen wäre. Ein Aufenthaltsrecht gestützt auf Art. 24 Abs. 1
und 2 Anhang I zum FZA kommt ihr daher nicht zu. Entscheid des Verwaltungsgerichts
VG.2014.83/E vom 16. Juli 2014 Auf eine dagegen gerichtete Beschwerde in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist das Bundesgericht mit Urteil 2C_737/2014 vom
6. September 2014 nicht eingetreten. × JavaScript errors detected Please note, these errors
can depend on your browser setup. If this problem persists, please contact our support.
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